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Schäfte würden natürlich hinsichtlich ihrer Litzendichte in
gleicher Weise wie die Blätter bestimmt.

Eine allgemeine internationale Regelung nach dieser Rieh-
tung würde einen unschätzbaren Vorteil in der Fabrikation
bedeuten.

Zum Schlüsse sei dann noch das Z en time ter maß für
die Bestimmung der Ketten- und Schußfaden-
dichte empfohlen und in solchen Fällen, wo der Zenti-
meter noch zu ungenau ist, kann man die Faden auf 2, 5

oder 10 cm zählen, wie dies in vielen Fabriken längst go-
schehen muß.

Die Zollbehörden und offiziellen Aemter für die Ab-
nähme der Staatslieferungen anerkennen ja nur das me-
trische Maß und Gewicht. Demselben endlich eine durch-
gehende Geltung zu verschaffen, wäre eine nicht hoch genug
anzuschlagende, befreiende Tat.

Mögen die gegebenen Anregungen auf einen fruchtbaren
Boden gefallen sein.

Die Bühler-Unterwindfeuerung.
Die seit Monaten dauernde und wohl noch lange anhal-

tende Kohlenteuerung zwingt heute mehr denn je zur haus-
hälterischen Verwendung der guten Stückkohle. Zahlreiche
Betriebe sind infolgedessen dazu übergegangen, ihre Vorräte
an guten Kohlen durch Beimischen von weniger teueren
Brennstoffen zu strecken. Die Abhängigkeit von der Bauart
der Feuerungsroste erlaubte jedoch in diesem Punkt keine
großen Freiheiten. Eine größere Beweglichkeit inbezug auf
die Verwendung von unter sich ganz verschiedenen Brenn-
Stoffen bringt nun die Bühler-Unterwindfeuerung für den
Kesselbetriob. Durch den Einbau dieser einfachen Feuerung
ist der Dampfkesselbesitzer in der Lage, auch die Kohlen-

gruse, Kohlenlösche, Staubkohle, Koks, Holzabfälle usw. in
wirtschaftlicher Weise zu verwerten. Da diese Brennstoffe
bekanntlich nicht nur billiger, sondern auch leichter zu be-
schaffen sind, dürfte durch den Einbau dieser Feuerung, die
von der Maschinenfabrik Gebrüder Bühler in Uzwil gebaut
wird, manchem Dampfkesselbesitzer aus der Notlage geholfen
sein. Man beachte daher das dieser in der Schweiz ver-
sandten Ileftnummer beigelegte Flugblatt, welches
über die Feuerung Aufschluß erteilt.

Torschriften für Gesuche um Ausfuhrbewilligung. Bern, 28. Jan.
In den Gesuchen um Ausfuhrbewilligung ist von nun an sowohl
das Gewicht, als auch der Verkaufswert (Fakturwert) in Zahlen und
in Worten anzugeben. Ferner ist den vorgeschriebenen drei Aus-
fertigungen des Gesuches eine vierte beizulegen, wenn die Ausfuhr
der Ware in mehreren Teilsendungen erfolgen soll. Diese Aenderun-
gen sind in einem neuen amtlichen Formular für Ausfuhrgesuche
vorgemerkt, das wie das bisherige, bei der Buchdruckerci Rösch
und Schatzmarin in Bern zu beziehen ist. Gesuche, die unrichtig
oder lückenhaft ausgefüllt oder nicht deutlich und leserlich ge-
schrieben sind, werden zurückgewiesen. — Unrichtige Angaben,
namentlich über die Art und den Wert der Waren, Uebertragung
von Ausfuhrbewilligungen oder nachträgliche Aenderungen an ihnen
sind strafbar.

E. H. Schlatter und W. Thut, Beisitzer. Am Schluß der
Versammlung gab der Syndikus des Verbandes, Herr Dr.
Bollag, Auskunft über verschiedene Rechtsfälle, die für
Handelsvertreter von besonderem Interesse sind. Bei passen-
der Gelegenheit wird im Vereinsorgan den Mitgliedern des
Verbandes näheres hierüber mitgeteilt werden. Die Ver-
Sammlung wurde etwas nach 5 Uhr geschlossen.

Kaufmännische Agenten IM
Ueber die Usanzen bei Provisions-Auszahlungen

an auswärtige Agenten wird im neuen Bericht des
Kaufmännischen Direktoriums in St. Gallen fol-
gendes geschrieben :

«Auf eine Anfrage, was in St. Gallen Usanze sei bei
Auszahlung von Provisionen an auswärtige
Agenten, konnten wir nur antworten, daß von einer eigent-
liehen Usanze auf diesem Gebiet nicht gesprochen werden
könne, daß aber in Ermangelung einer unter allen Um-
ständen ratsamen schriftlichen Vereinbarung zwischen dem
Exporteur und seinem Agenten im allgemeinen die Auffassung
dahin gehe, daß bei kurzfristigen Geschäften die Provision
mit Eingang der Zahlung für die gelieferte Ware fällig werde,
bei langfristigen Geschäften aber der Agent mit Recht schon
vorher auf teilweise oder gänzliche Auszahlung seiner Pro-
vision Anspruch machen dürfe, selbstverständlich mit Regreß-
recht des Exporteurs im Falle der Nichtbezahlung der Ware
durch den Käufer.

Eine weitere uns vorgelegte Frage ging dahin, ob in
Berlin ein Handelsbrauch bestehe, wonach der Fabrikant ver-
pflichtet ist, dem Berliner Agenten auf einzelne seiner
Dessins, die dieser bei der Kundschaft eingeführt hat,
für alle bis zum Schlüsse der Saison beim Fabrikanten ein-
gehenden Bestellungen Provision zu bezahlen. Da uns die
Verhältnisse nicht näher bekannt waren, haben wir uns an
die Berliner Handelskammer gewandt, welche die Auskunft
gab, daß nach Handelsbrauch dem Agenten in der Textil-
branche auch nach Ablauf des Agenturvertrages die Pro-
vision noch für diejenigen Geschäfte zustehe, die während
der Vertragsdauer auf Grund von Musteraufnahmen einge-
leitet worden sind. Dieser Anspruch besteht aber nur für
diejenige Saison, für welche die Musteraufnahme erfolgt ist.»

B Mm] MtinniÉer üpteii der Schweiz |
Die jährliche General-Versammlung fand Sonntag den

30. Januar, nachmittags 2 */a Uhr, in Zürich statt. Der Be-
such ließ etwas zu wünschen übrig. Protokoll, Jahresbericht
und die Jahresrechnung wurden genehmigt. In Anbetracht
verschiedener Demissionsgesuche, infolge Verhinderung oder
Wegzug von Zürich, waren einige Neuwahlen in den Vor-
stand erforderlich. Dessen Mühewaltung im Interesse des

Verbandes und des Handolsagentenstandes im abgelaufenen
Vereinsjahr wurde von der Versammlung bestens verdankt.
Der neue Vorstand setzt sich nun zusammen wie folgt:
P. Wiessner, Präsident; B. Berlowitz, I. Vizepräsident;
E. Ludwig, IL Vizepräsident; J. Haas, I. Schriftführer;
E. F. Koch, II. Schriftführer ; K. M ey 1 an, Quästor ; G. B1 o ch e r,

Schweizerische Handelsbeziehungen
zu Frankreich und England.

Auf Veranlassung der Handelskammer und des Handels-
und Industrievereins von Lausanne sprach anfangs Januar
in Lausanne der französische Senator und Maire von Lyon
Edouard FI er riot über die „Lyon er Mustermesse".
Ausgehend vom Gedanken, daß auch nach dem Kriege der
wirtschaftliche Kampf zwischen den beiden Mächtegruppen
fortdauern werde, kam der Vortragende auf die deutschen
Wirtschaftsziele zu sprechen, in denen er eine größere Ge-
fahr für die übrigen Staaten erblickt als in den politischen
Ambitionen. Eine Waffe in diesen wirtschaftlichen Kämpfen
soll die Lyoner Messe werden als Gegenstück zur alten
Leipziger Messe. Ihre Eröffniing ist auf den 1. März 1916
festgesetzt. Der Lyoner Redner lud die Schweiz ein, an der
Lyoner Messe teilzunehmen.

Die französische Handelskammer in Genf be-
müht sich dafür, daß die Ausfuhrbestimmungen gegenüber
der Schweiz gemildert werden. Selbstverständlich werden
französische Industrie und Handel selbst den Schaden davon
haben, wenn durch allerlei Verbote die Geschäftsbeziehungen
unterbunden werden.

Das gleiche ist übrigens im Verkehr mit England der
Fall. Zu Beginn des Krieges suchte man von dort aus bei
uns Handelsvertreter, um englische Industrieprodukte in die
Schweiz einzuführen und um deutsche damit zu verdrängen.
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